
vhs�· t ... 
Deutscher A1bc1t und Loben 
VOkshochsch,1-Vo,baod 4. OG8/ VHS 

Keine neuen Steuern für die Weiterbildung! 
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Arbeitskreis deutscher 
Bildungsstätten e.V 

Stellungnahme der öffentlich verantworteten Weiterbildung zur geplanten 

Neuregelung der Umsatzsteuerbefreiung für Bildungsleistungen 

Wer wir sind 
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Als Träger der öffentlich verantworteten Weiterbildung ermöglichen wir pro Jahr rund 15 
Millionen Menschen in Deutschland die Teilnahme an lebenslangem Lernen, um ihre 
Kompetenzen zu erweitern und zu vertiefen, um persönlich und beruflich neue Perspektiven 
zu entwickeln. Wir erfüllen mit unterschiedlichen Schwerpunkten gemeinsam den 
gemeinwohlorientierten öffentlichen Auftrag, der Gesamtheit der Bevölkerung ein 
Weiterbildungsangebot zu unterbreiten, das die Meinungsvielfalt sichert und das alle 
relevanten Themenbereiche umfasst. Uns verbindet der besondere Anspruch, auch 
Menschen mit schwierigen Voraussetzungen für Weiterbildung zu interessieren. Dadurch 
fördern wir Chancengerechtigkeit sowie gesellschaftliche und berufliche Teilhabe. 

Neue gesetzliche Regelung für Leistungen der Weiterbildung und ihre Folgen 

Der vom Bundeskabinett am 31.07.2019 beschlossene Entwurf eines Gesetzes zur weiteren 
steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften sieht eine Zusammenfassung der zentralen Umsatzsteuer­
Befreiungsvorschriften für Bildungsleistungen in einer neuen Norm (§ 4 Nr. 21 Buchstabe a 
UStG) vor. Gleichzeitig soll der bisherige § 4 Nr. 22 Buchstabe a UStG gestrichen werden. 
Damit verbindet sich im Wesentlichen eine Verkürzung bisheriger 
Steuerbefreiungsregelungen auf die berufliche Verwertbarkeit von Weiterbildungsangeboten. 

Die Bundesregierung beruft sich darauf, dass EU-rechtliche Vorgaben sowie die Entwicklung 
der Rechtsprechung von EuGH und BFH eine Anpassung der Regelungen im deutschen 
Umsatzsteuergesetz erforderten. 

Wir sehen uns verpflichtet, auf die drohenden Folgen einer Gesetzesänderung hinzuweisen, 
die auf eine deutlich engere Auslegung der bisherigen Steuerbefreiungsregelungen 
hinausläuft. 

Wir befürchten dadurch zusätzliche Steuerbelastungen für die Teilnehmenden der 
Weiterbildung auf breiter Linie. Gerade bildungsbenachteiligten und einkommensschwachen 
Gruppen, die sich vielfach ohnehin abgehängt und ausgeschlossen fühlen, wird dadurch der 
Zugang zur Weiterbildung und damit zur Verbesserung ihrer Lebenschancen erschwert. Wir 
sehen zudem die Gefahr einer steuerlichen Diskriminierung ganzer Bevölkerungsgruppen 
(z.B. Senioren, Menschen mit Behinderungen). Darüber hinaus werden ganze 
Programmbereiche der öffentlichen Weiterbildung in Frage gestellt, z.B. das Spektrum 
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